
Zentrale Fortbildungseinrichtung für
Sportlehrkräfte des Landes (ZFS)

im Staatlichen Schulamt
für den Landkreis Gießen
und den Vogelsbergkreis

Auflistung der wichtigen Erlasse zum Sport  15.05.2009

1. „Aufsichtserlass“
 „Verordnung über die Aufsicht über Schülerinnen und Schüler“ vom 28.03.1985 (Abl. 4/85) i.d.F. vom
20.12.2005 (ABl. 1/06). Insbesondere die Anlage 3, Richtlinien für die Sicherheitsmaßnahmen im Fach Sport
und die Anlage 4,  Richtlinien für die Sicherheitsmaßnahmen bei besonderen Schulveranstaltungen: I.
Wassersport; II. Wandern im Winter; III. Wandern im Hochgebirge; IV. Skikurse; V. Radwanderungen

2. „Wandererlass“
1. Erlass vom 15.09.2003, i.d.F. vom 01.04.2004 (II B1-170/326 – 155, Abl. 5/04).  „Schulwanderungen

und Schulfahrten“, sowie Hinweise zum Erlass, hier Veranstaltungen mit sportlichem Schwerpunkt  und
Formblätter.

2. Erlass II A 4.2 – 170/326 – 149 – vom 17.11.03 („Eventsport“) mit folgendem Text:“ Bei eintägigen
oder mehrtägigen Veranstaltungen mit sportlichem Schwerpunkt muss in jedem Falle eine Lehrkraft der
Schule als Aufsichtsperson mit entsprechender Qualifikation am Durchführungsort zugegen sein. Ihr
obliegt die Gesamtverantwortung für die Veranstaltung. Es reicht unter aufsichtsrechtlichen
Gesichtspunkten im Hinblick auf eine schulische Veranstaltung daher nicht aus, dass der Anbieter
geschultes Personal zur Verfügung stellt!
(s. auch Schulleiterinfo 8/07: „Die Übertragung der Aufsichtspflicht auf geschultes Personal ist nicht
möglich. Hintergrund ist, dass Lehrkräfte das Verhalten ihrer Lerngruppe besser einschätzen können als
fremdes Aufsichtspersonal.“). Ausnahmen siehe Nr. 5

3. „Skierlass“
 „Richtlinien für die Ausbildung und Überprüfung von Lehrkräften für die Berechtigung zum Unterrichten in
Schulski- und Schulsnowboardkursen und für die Leitung dieser Kurse“, Erlass II B6 – 170.000.076 – 42 – vom
15.10.2006   (Abl. 11/06)

4. „Klettererlass“
Erlass II B 4.1 – 170/801 – 73 vom 14.08.2003 „Klettern in der Schule“ (Abl. 09/03)

5. „Erlass zur Regelung des Besuchs von Hochseilgärten, Kletterwäldern, Kletterhallen und
Wasserskiseilbahnen mit Schulklassen“
Erlass vom 17. März 2009, IV.2 – 170.000.107 – 64-, Gült. Verz. Nr. 772 (Abl. 4/09, S. 194)

6. Organisation des Schulsports in Hessen
Erlass vom 25.04.1984, IV A 4 – 500/10 – 121, Erlass vom 21. Juli 1995, II B 4 – 170/80 – 27 –; Erlass vom 21.
Januar 1998, II B 4.1 – 170/80 – 84 – in der Fassung vom 20.06.2007

7. „Arbeitsschutz, Sicherheit und Gesundheitsschutz an Schulen“
Erlass VI A 3 – 651.220.020 – 5 -,  vom 4.6.2002 (Abl. 6/02, S. 358 ff),
regelt die Verpflichtung der 1. Hilfe Ausbildung für Sportlehrer

8. Vereinbarung über die Gültigkeit der „Deutschen Prüfungsordnung Schwimmen – Retten –
Tauchen“ in Verbänden und in der Schule. Erlass vom 20.03.95,  i.d.F. 18.06.2004, gültig ab 01.01.2006

9. Richtlinien über die Zusatzausbildung von Lehrern zur Erteilung von Förderunterricht im
Schulsport, Erlass IV A 4 – 500/2 – 177, vom 25.04.1984, i.d.F. vom 16/17.09.1999



Rahmenvereinbarungen zwischen ZFS, Verbände, DSLV – Hessen, Unfallkasse Hessen:
· Alpines Wandern in der Schule

Rahmenvorgaben für den Unterricht sowie für die Ausbildung, vom 31.07.2007
· Kanusport in der Schule

Rahmenvorgaben für den Unterricht sowie für die Ausbildung, vom 11.11.2006
· Rudersport in der Schule

Rahmenvorgaben für den Unterricht sowie für die Ausbildung, vom 13.08.2007
· Segel- und Surfunterricht in der Schule

Rahmenvorgaben für den Unterricht sowie für die Ausbildung vom 21.09.2007
· Schwimmunterricht in der Schule

Rahmenvorgaben für den Unterricht sowie für die Ausbildung vom 02.06.2005
· Rettungsfähigkeit beim Schwimmen und Wassersport in der Schule

Rahmenvereinbarung für die Auffrischung 2002
· Trampolinturnen in der Schule

Rahmenvorgaben für den Unterricht sowie für die Ausbildung, vom 05.10.2006

Empfehlungen für Einführungskurse
· Stationäre Seilgärten,  Kletterwälder, Adventure-Parks, Activity-Parks

Rahmenvorgaben für Einführungskurse zum Besuch von stationären Seilgärten vom 20.05.2009
· Wasserski und Wakeboard-Seilbahnen

Rahmenvorgaben für Einführungskurse zum Besuch von Wasserskiseilbahnen vom 20.05.2009


